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ährend der Zeit der Schlichtung vom 2 2 . Ok-
tob er bis zum 3 0 . Novemb er 2 0 1 0 war die

Medienresonanz auf diese s Neuland b etretende Ver-
fahren ungewöhnlich ho ch . D em flatterhaften Su-
chen der Medien nach der aktuellsten Schlagzeile
entsprechend ist d as Thema Stuttgart 2 1 (S 2 1 ) nach
der Verkündung und Kommentierung des Schlich-
terspruches in den Folgemonaten deutlich in den
Hintergrund getreten.

Dieser B eitrag nimmt den Schlichterspruchs
vom 3 0 . Novemb er 2 0 1 0 als das offizielle und verfah-
rensb eendende D okument

1 )

ernst. Er greift die B e-
wertung des Schlichters Heiner Geißler − »Unabhän-
gig vom Ergebnis in der S ache war die Schlichtung,
b evor sie heute zu Ende geht, ein Erfolg . « (4)

2 )

− auf
und macht sie zur Leitfrage : War die Schlichtung S 2 1
ein Erfolg? We sentliche Au ssagen und Einschätzun-
gen des Schlichterspruche s werden zum Au sgangs-
punkt einer kritischen Hinterfragung gemacht. Auf
der Suche nach einer Antwort auf die Leitfrage wer-
den zunächst das Schlichtungs-Verfahren (Teil 1 ) ,
dann das Schlichtungs-Ergebnis (Teil 2 ) und schließ-
lich die Schlichtungs-Legitimation (Teil 3 ) disku-
tiert. Zum Schlu ss wird eine Antwort auf die Leitfra-
ge formuliert.

1 . Das Schlichtungsverfahren:
War diese Schlichtung ein Verfahren
auf Augenhöhe?

Die B ezeichnung de s Verfahrens als »Schlichtung«
hat sich durchge setzt. Heiner Geißler ist deshalb
auch immer »Schlichter« genannt worden . Im
Schlichterspruch nennt er das Verfahren eine »Fach-
schlichtung« (2.)

3 )

Ange sichts der zunehmenden Um-
schreibung j eglicher Konfliktb earb eitungsverfah-

ren als Mediation
4)

soll festge stellt werden, d ass die-
ses Verfahren keine Mediation war, weil deren
Grundvorau ssetzungen nicht vorlagen : ein Media-
tor mit entsprechender Au sbildung und Erfahrung;
autonome Konfliktlö sung durch die Parteien als
Verfahrensziel; die umfassende Vertretung aller In-
tere ssen; und vor allem die Möglichkeit de s Verhan-
delns durch gegenseitiges Nachgeb en. Um dieses
Schlichtungsverfahren unter dem Aspekt »Augenhö-
he« angemessen hinterfragen zu können, werden ei-
nerseits die Vorgeschichte und andererseits die
Konstruktion des Verfahrens näher b etrachtet.

Die Vorgesch ich te ist ernüch ternd

D as B ekanntwerden
5 )

de s Proj ekts S 2 1 lässt sich
auf den 1 8 . April 1 9 94 datieren . An diesem Tag er-
folgt die erste öffentliche Vorstellung in einer Pre s-
sekonferenz durch den Ob erbürgermeister von
Stuttgart, den Chef der D eutschen B ahn AG (DB) ,
den Ministerpräsidenten von B aden-Württemb erg
sowie den Bundesverkehrsminister. Alle B eteiligten
scheinen stolz zu sein auf diesen »Üb erraschungs-
coup« . Eine erste Machb arkeitsstudie wird am 1 6 . Ja-
nu ar 1 9 9 5 veröffentlicht. Am 7. Novemb er 1 9 9 5
wird eine Rahmenvereinb arung von allen B eteilig-
ten unterschrieb en, in der die rechtlich bindende
Verpflichtung enthalten ist, das Proj ekt in der no ch
heute gültigen Ge stalt zu verwirklichen . Drei Wo-
chen sp äter, am 3 0 . Novemb er 1 9 9 5 , hat der Stuttgar-
ter Gemeinderat zuge stimmt. Auf dieser Grundlage
wird am 2 4 . Juli 2 0 0 1 von allen b eteiligten Proj ekt-
machern mit der Stadt Stuttgart eine »Re alisierungs-
vereinb arung« ge schlo ssen .

6)

Am 1 7. Juli 2 0 0 9 entscheidet das Verwaltungsge-
richt Stuttgart, d ass kein Bürgerb egehren gegen S 2 1
zulässig sei . Man dürfe die Stadt durch ein Bürgerb e-
gehren nicht zu »einer rechtswidrigen Aktion zwin-
gen« . Die Rechtswidrigkeit ergeb e sich au s einem
Verstoß gegen b e stehende vertragliche Verpflich-
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War die Schlichtung
zu Stuttgart 2 1 ein Erfolg?
Eine kritische Hinterfragung des Schlichterspruches

1 ) Go ogle bietet unter » stuttgart 2 1 schlichterspruch« 6 , 6 Millionen
Ergebnisse ! D ownlo ad des D okuments unter www. b ahnproj ekt-
stuttgart-ulm . de/schlichtung-stuttgart-2 1 /default. aspx

2 ) D ie Au ssagen des S chlichterspruches werden entsprechend der
dortigen Unterteilung in 1 5 Ab schnitte mit den Ziffern de s j eweili-
gen Ab schnitts zitiert. B eispiel : (4 .) meint: S chlichterspruch Ab-
schnitt 4 .

3) Entgegen der Auffassung von Eidenmüller/Hacke (FAZ 4 . 1 1 . 2 0 1 0 ,
Seite 8) spricht viel für Schlichtung : Geißler hat Erfahrung als
Schlichter in Tarifauseinandersetzungen; er hat eine »Friedens-
pflicht« eingebracht ; der Schlichterspruch ist eine unverbindli-
che Empfehlung und auch so gewollt (»keine rechtliche B indung«
(2 .)) Gleichwohl sollte − auch typisch für eine Schlichtung − sozi-
aler Druck auf die Parteien ausgeübt werden (»p sychologische
und p olitische« Bindung (2 .)) . Und auch ein Schlichter kann
(muss) Mo derator sein und als solcher für den angemessenen Ver-
lauf (Tagesordnung, D isku ssionsleitung, Protokolle , Ab sprachen-
einhaltung) sorgen . Wenn im Folgenden von » S chlichtung« die Re-
de ist, d ann immer in einem sehr weiten Sinn als »Fachschlich-
tung« eigener Art.

4) Mit der Vorlage eine s Mediationsgesetzes wird eine unterscheid-
b are B egrifflichkeit notwendig : SZ vom 1 2 . 1 . 2 0 1 1 S . 1 : »Umbruch
im deutschen Recht. Viele Konflikte sollen nicht mehr durch Pro-
ze ss und Urteil, sondern durch einfache Schlichtung b eigelegt
werden« . Zum Referentenentwurf eine s Mediationsgesetze s . Ger-
hard Wagner, ZKM 6/2 0 1 0 S . 1 72 ff.

5 ) Andreas Zielcke hat die Entstehungsgeschichte sorgfältig recher-
chiert. Auf seine Ausführungen wird hier B ezug genommen . In SZ
1 9 . 1 0 . 2 0 1 0 : » Geistige Ke ssellage . »D er große Wurf« und das kleine
Zeitfenster: Warum Stuttgart 2 1 an einem unheilb aren M angel lei-
det. Ein üb erfälliger Rückblick. « Zur jüngeren Vorge schichte vgl .
auch VG Stuttgart, Urteil vom 1 7. 07. 2 0 0 9 Az . : 7 K 3 2 2 9/0 8

6) D arin sind Finanzierungspflichten enthalten, au s denen die Stadt
nicht einseitig aussteigen kann. Die vergleichb aren Proj ekte Mün-
chen 2 1 und Frankfurt 2 1 wurden im Juni 1 9 9 6 vorgestellt und
(möglicherweise deswegen) sp äter verworfen .
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tungen, insb e sondere die Realisierungsvereinb a-
rung vom 2 4 . Juli 2 0 0 1 . D arüb er hinau s geb e e s kei-
ne konkreten Anhaltspunkte d afür, d ass sich die Ge-
meinde z . B . durch ein einseitige s Rucktritts- o der
Kündigungsrecht oder durch einen Anspruch auf
Vertragsanp assung bzw. -aufhebung von den einge-
gangenen vertraglichen B indungen lo sen könne .

7)

D ann b eginnen mit den ersten B au arb eiten am
Stuttgarter B ahnhof auch die ersten Proteste gegen
das Proj ekt. Sie nehmen kontinuierlich zu und fin-
den ihren Höhepunkt in der unverhältnismäßigen
Polizeiaktion gegen die D emonstrantInnen am 3 0 .
Septemb er 2 0 1 0 . D ie se stetig anwachsenden Protes-
te führen letztlich zur Suche nach einer anderen,
neuen Fo rm der Konfliktb earb eitung . D amit b e-
ginnt die Phase der Schlichtung . Am 1 2 . Oktob er
2 0 1 0 stimmen alle Fraktionen des Landtages dem
von Ministerpräsident Mappus vorgeschlagenen
Schlichter Heiner Geißler zu . Proj ektgegner und
Proj ektb efürworter einigen sich »üb er den Inhalt
der Friedenspflicht und deren Einhaltung während
der Schlichtungsge spräche« (1.).

Die Gestaltung des Verfahrens ha t Ko nstruktio ns-

fehler

In vielfacher Hinsicht wird mit die sem Verfah-
ren Neuland b etreten. Einmal wegen seiner Zielset-
zung : Diese Schlichtung wollte nicht nur einen Kon-
flikt b earb eiten nach dem Motto » alle an den Tisch«
und »alle Fakten auf den Tisch« (4. 4.); sie sollte als Ver-
fahren auch nach außen wirken, nämlich »mehr Ver-
trauen für die D emokratie zurückgewinnen« (3.) und
eine »mo derne Aufklärung im b esten Sinne von Im-
manuel Kant« (4. 5.) für die Menschen leisten . Zum an-
deren wegen der umfassenden Öffentlichkeit: Alle
Schlichtungsrunden wurden vom Fernsehkanal
Phönix live üb ertragen; im Rathau s von Stuttgart
gab es ein »public viewing« und man konnte sich per
E-Mail an das Büro des Schlichters wenden sowie das
gesamte Verfahren im Internet verfolgen.

Zwar herrschte im Verfahren während der etwa
60 Schlichtungs-Stunden eine Gleichverteilung der
Redechancen, ab er es gab keine Gleichheit zwi-
schen den Parteien . Vier Konstruktionsfehler unter-
schiedlichen Gewichts sind d afür mitverantwort-
lich :
� Die Ko sten de s Verfahrens

8)

wurden nicht von den
Parteien getragen, sondern vom Land B aden-Würt-
temb erg . D as klingt vernünftig und wird in dem

Schlichterspruch auch so b ewertet. D adurch werde
die »Gleichb erechtigung« der Parteien » sicherge-
stellt« (4. 3.). Unter dem Gesichtspunkt »Augenhöhe«
erscheint die Großzügigkeit de s Landes »vergiftet« :
Die Lande sregierung gehört zur Partei der Proj ekt-
b efürworter und hat großes politische s Interesse an
der Durchführung des Proj ekts . Mit der Finanzie-
rung gerät sie − gewollt o der nicht − in eine hervor-
gehob ene Po sition . D as spricht nicht für Augenhö-
he . Außerdem entsteht der Eindruck, als träfe die se
Großzügigkeit die DB und die Proj ektgegner in glei-
cher Weise . Tatsächlich hätte die DB sich − gemes-
sen an ihren Ressourcen − gut an den Ko sten b eteili-
gen können. Die Proj ektgegner hätten angesichts ih-
rer fehlenden Ressourcen die se Ungleichheit öffent-
lich machen und/oder einen symb olischen B eitrag
zu den Ko sten aufbringen sollen . E s scheint, als hätte
der Volksmund mal wieder recht: »Wer b ezahlt, b e-
stimmt die Mu sik« .
� Au s der Vorgeschichte wird deutlich, dass das Pro-
j ektS 2 1 einen Planungsvorsprung von minde sten 1 5
Jahren vor dem Proj ekt Kopfb ahnhof 2 1 (= K 2 1 ) hat.
D as ist das Gegenteil von Gleichb erechtigung . Äuße-
rungen der B ahn und der Landesregierung üb er lü-
ckenhafte Planungen und unvollständige Ko stenkal-
kulationen zu K 2 1 sind so b e sehen mehr als unfair
gewe sen .
� Die B ahn hat einen rie sigen Planungsstab für das
Proj ekt S 2 1 b eschäftigt. D as Aktionsbündnis gegen
S 2 1 hat sich erst im Laufe der Zeit zu K 2 1 formieren
können und nur einen Mini-B ruchteil der personel-
len und finanziellen Re ssourcen zur Verfügung .

9)

D as sieht eher nach D avid gegen Goliath au s und
nicht nach Gleichb erechtigung .
� D em Schlichter »war von vornherein klar, dass b ei
der gegeb enen Situation heute ein Kompromiss zwi-
schen Tief- und Kopfb ahnhof nicht mehr möglich
ist. « (6.) Auch deshalb , weil die B efürworter üb er die
Rechtstitel zur Durchsetzung von S 2 1 verfügen .
Während der gesamten Schlichtung wurde ab er so
getan, als hätte noch niemand etwas vorentschie-
den, als würde ernsthaft um die b este Lö sung gerun-
gen und als würde sich niemand nur zum Schein auf
den Diskurs einlassen .

1 0)

Mit anderen Worten : E s war
gut, dass d arüb er geredet wurde , und e s ist gut, dass
sich in der S ache nichts essentiell verändern wird .

Erstes Zwischenergebnis

Was ist ein Schlichtungsverfahren wert, d as eine ver-
mittelnde Lö sung von vornherein au sschließt? Die
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7) VG Stuttgart, Urteil vom 1 7. 07. 2 0 0 9 Az . : 7 K 3 2 2 9/0 8 Rz . 1 1 1 ; ge-
klagt hatte Gangolf Sto cker, Mitunterzeichner des Bürgerb egeh-
rens , womit der Ausstieg der Landeshauptstadt au s dem B ahnpro-
j ekt Stuttgart 2 1 erreicht werden sollte . Eine B erufung gegen das
Urteil hat das Gericht nicht zugelassen .

8) D as Kommunikationsbüro B ahnproj ekt Stuttgart-Ulm e .V. teilt
mit S chreib en vom 2 4 . 0 1 . 2 0 1 1 mit: »D ie Ko sten der S chlichtung
b elaufen sich auf rund 5 0 0 . 0 0 0 Euro . D ie Ko sten trägt das Land B a-
den-Württemb erg, auf de ssen Initiative die Schlichtung ins Leb en
gerufen wurde . Die Gutachter hab en Reiseko sten und Honorar
erhalten. Herr Geißler hat öffentlich erklärt, die Schlichtung un-
entgeltlich zu b egleiten. « D ie Stadt Stuttgart b eziffert ihre Ko sten
für Geb äudeverwaltung, Öffentlichkeitsarb eit, Protokoll und
Empfänge auf 1 2 5 . 8 0 0 Euro , die vom Land erstattet werden .
Schreib en an den Verfasser vom 7. M ärz 2 0 1 1 .

9) Indiz für die finanziell gute Au sstattung der Proj ektb efürworter
ist der Verein »B ahnproj ekt Stuttgart-Ulm« , der getragen wird von
der D eutschen B ahn AG, dem Land B aden Württemb erg, der Stadt
Stuttgart und dem Verb and Region Stuttgart. D er Verein unterhält
ein ständige s Kommunikationsbüro mit einer Mitarb eiterin für
Öffentlichkeitsarb eit und hat im Janu ar 2 0 1 1 einen Flyer heraus-
gegeb en : »D ie guten Argumente üb erwiegen« . www. direktzu-
stuttgart2 1 . de

1 0) Vgl . Nikolaus von Festenb erg : »D er Umzug der Käfer. D ie Schlich-
tungsrunde zu Stuttgart 2 1 revitalisiert die D emokratie . « SPIE GEL
4 8/2 0 1 0 . D ort entwickelt er diesen Gedanken mit Rückgriff auf
die Figur der »kontrafaktischen Unterstellung« nach H ab ermas .
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Verfahrenskonstruktion war von B eginn an asym-
metrisch . Zwischen den Parteien herrschte ein −
nicht immer sichtb are s − Machtungleichgewicht;
sie waren nicht gleichb erechtigt. Ein Schlich-
tungsergebnis war im We sentlichen nur als eine Ent-
weder-oder-Lö sung vorstellb ar. D eshalb war es kein
Verfahren auf Augenhöhe .

1 1 )

2 . Das Schlichtungsergebnis :
Ist eine Befriedung des Konflikts
in der Sache gelungen?

D er Schlichterspruch trägt die Üb erschrift » Schlich-
tung Stuttgart 2 1 PLUS« . D as sieht so au s , als könnte
der Schlichterspruch seinen Teil zur B efriedung b ei-
getragen hab en, indem er weder für S 2 1 no ch für K
2 1 votiert, sondern etwas Drittes , Neues schafft. Ist
dem so ?

A us der Sich t der Projektgegner

Im Schlichterspruch finden sich einige Einschät-
zungen, in denen sich die Proj ektgegner wiederfin-
den können . So die Auffassung, d ass »in D eutschland
eine Verstärkung der unmittelb aren D emokratie«
(5.) nötig sei; o der dass »eine gesetzliche Reform des
B aurechts« notwendig werde (4. 6. am Ende); dass die
Finanzierung der Neub au strecke zwischen Ulm und
Wendlingen nur bis 2 0 1 6 wirklich gesichert sei; und
dass die rechtliche Ab sicherung ange sichts von vier
offenen Planfe ststellungsverfahren no ch nicht ab-
geschlo ssen sei (1 0.).

D aneb en gibt es einige Feststellungen, die die
Proj ektgegner als Stützung ihrer Po sitionen lesen
können. Die wichtigste : »Die Idee eines erneuerten
Kopfb ahnhofes (. . . ) ist realisierb ar und technisch
möglich« (8.). D aneb en werden »Risiken, Mängel und
Probleme« b ei S 2 1 , auf die die Proj ektgegner hinge-
wiesen hab en, als »fundiert« b ewertet und der B ahn
zur B eachtung empfohlen (8.); für »unab dingb ar« er-
klärt der Schlichter die Üb erführung der freiwer-
denden Grundstücke in eine Stiftung zur Vermei-
dung von Grund stücksspekulation (1 1. 1.), den Erhalt
der B äume im Schlo ssgarten (1 1. 2.), den Erhalt der
Gäub ahn (1 1. 3.), die Verb e sserung der Verkehrssi-
cherheit im B ahnhof (1 1. 4), die Verb e sserung des
Brand schutzes (1 1. 5) sowie − ko stenintensive − Ver-
b e sserungen für das Streckennetz (1 1. 6.) − wenn der
B au von S 2 1 fortgeführt werden soll .

Schließlich enthält der Schlichterspruch eine
einzige Verpflichtung für die Proj ektb efürworter:
»Die D eutsche B ahn AG verpflichtet sich, einen
Stre sstest für den geplanten B ahnknoten Stuttgart
2 1 anhand einer Simulation durchzuführen. « (12.)

D ab ei geht es um den Nachweis de s b ehaupteten
Leistungszuwachses von 3 0 Prozent in der Spitzen-
stunde mit guter B etrieb squ alität. Insge samt ge se-

hen hab en die Proj ektgegner durch den Schlichter-
spruch in der Tat mehr auf der Hab enseite als vor der
Schlichtung .

A us der Sich t der Projektbefürworter

DB und Landesregierung hab en durch den
Schlichterspruch auf der Hab enseite alles b ehalten
dürfen . D er Tenor der Schlichtung lautet : »D enno ch
halte ich die Entscheidung, S 2 1 fortzuführen, für
richtig . « (9.) Die Formulierung » Stuttgart 2 1 PLUS« er-
weist sich nicht als etwas Neues , sondern als gut ge-
meinter Verb e sserungsvorschlag . Wenn die Proj ekt-
b efürworter ihre »H ausaufgab en« erledigen, d . h .
»entscheidende Verb e sserungen an dem ursprüngli-
chen Proj ekt« vornehmen (1 0. und 1 1.), steht dem Wei-
terb au des Proj ekts nichts im Wege . Die gemachten
Auflagen sind akzeptab el, soweit sie ko stengünstig
bis ko stenneutral sind ; sie sind au slegb ar, soweit vor-
handene Planungen strukturell verändert werden
müssten wie b ei der »Erweiterung des Tiefb ahnho-
fes um ein 9 . und 1 0 . Gleis« (1 1. 6.). Im Übrigen sind sie
unverbindlich . Die Landesregierung hat d arüb er hi-
nau s Zeit gewonnen, sie kann auf ihren guten Willen
und ihr B emühen um Verständigung verweisen.

Der Schlich ter ha t seine Möglichkeiten nich t ge-

n utzt

D er Schlichterspruch verzichtet darauf, neue
Impulse für das zukünftige Miteinander von Proj ekt-
gegnern und B efürwortern zu formulieren bzw. zu
fordern . Konkret hätte er
� explizit no chmals die Heimerl-Variante von
1 9 9 6/97 (4. 6. zweiter A bsch n itt und 6.) wenigstens als Dis-
ku ssions-Option aufgreifen können;
� eine Volksab stimmung oder eine Bürgerb efra-
gung (6. zweiter A bsch n itt) − b e sonders im Kontext der
Forderung nach einer »Verstärkung der unmittelb a-
ren D emokratie« (5.) − wenigstens erwägen mü ssen;
� einen B au stopp bis zur Wahl zur Verhinderung
von unab änderlichen Fakten vorschlagen mü ssen

1 2 )

,
anstatt sich ohne weitere B egründung auf d as ableh-
nende Nein von B ahn und Lande sregierung zurück-
zuziehen (13.);
� die von ihm für unab dingb ar gehaltenen Verb e s-
serungen (1 0. und 1 1.) mit klaren Regeln üb er »Wer
macht was bis wann« und Fe stlegungen zur Üb er-
prüfung des Vollzuges versehen müssen;
� eine zeitliche Terminierung des Stre sstests - am
b e sten auf einen Zeitpunkt vor der Wahl - b estim-
men mü ssen.

Zweites Zwischenergebnis

E s ist keine B efriedung de s Konflikts gelungen . D a-
ran hat das Verfahren seinen Anteil, weil die Grund-
konstruktion angesichts der Vorgeschichte nur zu
einem asymmetrischen Setting führen konnte (sie-M
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1 2 ) Zielke − a. a. O . , Fußnote 5 − meint zurecht, dieser Verzicht sei ein
»unb egreiflicher handwerklicher und ein fataler p olitischer Feh-
ler« .

1 1 ) Im Ergebnis eb enso , wenn auch mit deutlich kritischeren B ewer-
tungen, Andreas Zielcke , SZ 0 3 . 1 2 . 2 0 1 0 : » S chlichtung und Wahr-
heit. Viel Chuzp e , wenig Mumm : D ie Stuttgarter Tafelrunde mit
Heiner Geißler ist ein denkb ar schlechtes Mo dell demokratischer
Konfliktlö sung . «
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he ob en Teil 1 ) . Und auch der Schlichter, dem am En-
de der Mut gefehlt hat. Mut, die Handlungsmöglich-
keiten der Parteien bis zur Landtagswahl durch klare
Verhaltensregeln einzugrenzen. Und auch Mut, das
Wenige , was im Schlichterspruch konkret vorge-
schlagen (1 1.) bzw. verabredet worden ist (12.), mit
deutlichen Vollzugs- und Kontrollregeln zu verse-
hen . Somit bleib en die Proj ektb efürwo rter üb erwie-
gend die Gewinner, die Proj ektgegner üb erwiegend
die Verlierer.

3 . Die Schlichtungslegitimation: Ist ein
solches Schlichtungsverfahren überhaupt
legitimiert ?

Dürfen rechtmäßig b egonnene Großproj ekte von
b etroffenen BürgerInnen üb erhaupt no ch einmal in
Frage gestellt, gestoppt oder verändert werden? Im
Schlichterspruch greift der Schlichter diesen Ein-
wand auf und fragt, »ob die Bürger in Zukunft der Re-
gierung und den Parlamenten nachträglich in die
Parade fahren dürfen (. . . ) . « (4. 6.) Welche Üb erlegun-
gen könnten diese s Schlichtungsverfahren legiti-
mieren?

Fehlt dem betreffenden Großprojekt die Legitima ti-

o n ?

Von den Proj ektb efürwortern wird immer wie-
der b etont, d ass es sich b ei S 2 1 um ein rechtmäßig
b egonnene s und vo n allen notwendigen Instanzen
b eschlo ssenes Proj ekt handele , e s also rechtsstaat-
lich legal sei . Fraglich ist, ob diese Vorau ssetzung −
B eteiligung der BürgerInnen im Verlauf der Plans-
fe ststellung − für Großproj ekte dieser Art au sreicht.
Ob nicht wenigstens an einer Stelle des Proj ekts eine
demokratische Legitimation durch die BürgerInnen
erforderlich sei . Zielke

1 3 )

stellt die These auf, dass die
Unterstellung, dem heutigen Konflikt sei ein hinrei-
chender Zeitraum demokratisch offener Entschei-
dungsfindung vorau sgegangen, historisch schlicht-
weg falsch sei . D enn es hab e nie eine Volksb eteili-
gung − weder Volksentscheidung no ch Volksb efra-
gung − stattgefunden . Die Gemeinderatswahl in
Stuttgart am 1 2 . Juni 1 9 94 sei die erste und einzige
Gelegenheit der Bürger zur indirekten Einflussnah-
me auf S 2 1 gewe sen . D amals war S 2 1 kein Thema im
Wahlkampf, weil diese s Proj ekt als ferne Zukunftsvi-
sion noch viel zu weit weg von einer möglichen Re a-
lisierung war. E s gab auch keine Möglichkeit der Ein-
flu ssnahme auf Landeseb ene . Geme ssen an den
dem entscheidenden D atum 1 9 9 5 − wie die Vorge-
schichte des Proj ekts zeigt − kam die Landtagswahl
1 9 9 2 zu früh und die Wahl 1 9 9 6 zu spät. So b etrach-
tet fehlt dem Proj ekt bis heute eine konkrete demo-
kratische Legitimation.

Besteh t ein Mangel der repräsenta tiven Demokra-

tie?

Natürlich gibt die repräsentative D emokratie
durch regelmäßige Wahlen den Repräsentanten ei-
ne generelle demokratische Legitimation zum Han-
deln . Insofern würden Schlichtungsverfahren die-
ser Art dem Modell der repräsentativen D emokratie
unzulässigerweise in die Parade fahren. Diesem Ein-
wand b egegnet der Schlichterspruch kurz und
knapp : » (. . . ) in der Zeit der Mediendemokratie (. . . )
kann die D emokratie nicht mehr so funktionieren
wie im letzten Jahrhundert« (4. 6.). Die se B ehauptung
unterfüttert Hirsch

14)

mit folgenden Üb erlegungen :
D ass eine unstreitig gegeb ene Legalität nicht von
den Geb oten der Klugheit b efreien könne , denn we-
der Planfe ststellung no ch Gerichtsurteile könnten
die Üb erzeugung vermitteln, »d ass eine S ache poli-
tisch »richtig« sei . Und weiter: »Selb st p arlamentari-
sche Mehrheiten sind nicht von der politischen
Pflicht b efreit, sich ernsthaft und nachhaltig um die
Zustimmung des eigentlichen Souveräns zu b emü-
hen, nämlich um die Zustimmung der üb erwiegen-
den Mehrheit der Bürger, die sie repräsentieren .
Ohne diese Rückkoppelung verliert eine p arlamen-
tarische D emokratie B asis und Glaubwürdigkeit. «

Genau d ann wären solche Schlichtungsverfah-
ren eine notwendige Kompensation eines Mangels .
Und − so fügt der Schlichter hinzu − »Die Zeit der B as-
ta-Politik ist vorb ei, auch Parlamentsb eschlü sse wer-
den hinterfragt, vor allem wenn es Jahre d auert, bis
sie realisiert werden . Sie mü ssen j edenfalls in die ser
Zeit immer wieder b egründet und erläutert wer-
den« (4. 6.).

1 5 )

Sind Planfeststellungsverfahren m ittlerweile unzu-

reichend?

D er Präsident des Bunde sverfassungsgerichts
1 6)

ist der Auffassung, dass b ei der Verwirklichung von
Infrastrukturproj ekten irgendwann »ein Schlu ss-
punkt« ge setzt werden mü sse , weil sonst die Zu-
kunftsfähigkeit verloren ginge . Genau diesem Ziel
dienen die Planfeststellungsverfahren, b ei denen
die BürgerInnen in aufwendigen Anhörungen ihre
Einwände gegen das j eweilige Vorhab en einbringen
können .

1 7)

Die Funktionalität dieser Verfahren b ei
Großproj ekten wird zunehmend b estritten . D er
Vorstandsvorsitzende der B ertelsmann-Stiftung ant-
wortete auf eine entsprechende Frage : »Wir verfü-
gen in D eutschland üb er eine breite Palette an B etei-
ligungsmöglichkeiten für die Bürger. D as Problem
ist ab er die Umsetzung . Wann fängt man damit an?
Wen b ezieht man ein? Und welche Entscheidungen

1 3 ) Zielke − a. a. O . , Fußnote 5 − zur fehlenden demokratischen Legiti-
mation de s Proj ekts aufgrund der Vorge schichte !

1 4) Burkhard Hirsch SZ, 3 0 . 1 0 . 2 0 1 0 , S . 2 , »D as Ende der Zuschauerde-
mokratie . B ehörden planen und stellen fe st, Bürger regen an o der
wenden ein − diese Rollenverteilung hat keine Zukunft mehr. «

1 5 ) E s ist hier nicht der Platz, die se generell richtigen Üb erlegungen
auf ihre konkrete Umsetzb arkeit zu üb erprüfen . Gerade b ei S 2 1
stellt sich die Frage , welche BürgerInnen letztlich die entschei-
dende Mehrheit b ilden können und dürfen : die Stuttgarter Bürge-
rInnen, die WählerInnen in B aden- Württemb erg, alle D eutschen,
die EU-BürgerInnen?

1 6) Andre as Voßkuhle in SZ, 1 8 . 1 0 . 2 0 1 0 : »Wer Duelle liebt, soll ins Ki-
no gehen. «

1 7) Die in vielen Einzelge setzen vorgesehene Planfe ststellung ist ge-
nerell im Verwaltungsverfahrensgesetz ( § § 72 ff) geregelt.
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n 1 8) Gunter Thielen : »D ie Bürger wollen mehr Mitsprache« . Interview

in Neue We stfälische , 14 . 2 . 2 0 1 1 , S . 3

1 9) Herib ert Prantl in SZ, 0 8 . 0 1 . 2 0 1 1 , S . 4 : »B asta. Planung von Groß-
proj ekten: Wenn Bürger als Störer b etrachtet werden, sind Stö-
rungen programmiert. « D ort weist er auch auf den europ äischen
Vergleich hin : »In keinem anderen EU-Staat sind die Au sschlu ssre-
geln für Einwendungen so streng . « D as Planungsrecht sei kein
B asta-Recht. und man könne gut einen Bürgerentscheid in die
Planfeststellung einb auen o der die Erörterungstermine einem
externen Mediator üb ertragen .

2 0) In Ergänzung der ob en genannten Üb erlegungen (vgl . Fußnoten
14 und 1 9) könnte man ange sichts vielfältiger Ausführungen zu
»go o d governance«-Verfahren diskutieren, wieweit die Politik
kraft ihrer Verantwortung die Bürger üb er d as rechtlich fe stgeleg-
te Verfahren hinaus b eteiligen kann. D adurch würde den Bürge-
rInnen − und auf sie kommt e s hier maßgeblich an − nichts von ih-
ren Rechten genommen, im Gegenteil . D er Einwand fehlender
Rechtsstaatlichkeit b ei erweiterten B eteiligungsverfahren ginge

hier fehl, weil die Rechtsbindung der Verwaltung ein Schutzrecht
für (und nicht gegen) die Bürger sein soll .

2 1 ) So auch der Schlichterspruch : D ie Prote ste gegen S 2 1 seien nur zu
verstehen » auf dem Hintergrund einer massiven Vertrauenskrise
der Politik im Allgemeinen« (3 . Zweiter Ab satz) .

2 2 ) D ie se s Sp annungsverhältnis zwischen D emokratie und Rechts-
staat lässt sich an der Geschichte des Proj ekts S 2 1 und de s Pro-
te sts dagegen verdeutlichen : Die zahlreichen D emonstrationen,
die vielfältigen Meinungsäußerungen und das B emühen um Bür-
ger- bzw. Volksentscheide in S achen S 2 1 sind legitimer Ausdruck
der D emokratie . Die VG-Entscheidung von 2 0 0 9 (siehe Fußnote
7) greift − verbindlich und endgültig − in die demokratischen
H andlungsmöglichkeiten der Proj ektgegner ein. D ie Gerichte
sind notwendiger B estandteil des Rechtsstaates . D as VG Stuttgart
hat in seiner Entscheidung (a. a. O . , Rz . 1 1 1 ) das Prinzip der Ver-
tragstreue als einen der elementarsten Rechtsgrundsa?tze u ?b er-
haupt eingeführt. Mit gravierenden Folgen: Die Bindungswir-
kung von Vertra?gen schu ?tze das Vertrauen der Parteien auf die
durch das Rechtsgescha?ft geschaffene Rechtslage . D ie Zula? ssig-
keit von Bu ?rgerentscheiden trotz anderslautender vertraglicher
Verpflichtungen wu ?rde d as Vertrauen in die Bindungswirkung
von Vertra?gen mit kommunalen Vertragsp artnern nachhaltig
erschu ?ttern und damit die Handlungsfa?higkeit der Kommunal-
organe erheblich b eeintra? chtigen.

2 3) Ein erste s Indiz ist der Meinungswandel in der B evölkerung . Am
0 2 . 1 2 . 2 0 1 0 ergab die ARD-Infrate stb efragung (www. tages-

stellt man zur D eb atte ? Ich glaub e , d ass die bisheri-
gen Verfahren noch nicht au sreichend sind , um die
Bürger und ihr Wissen einzub eziehen. «

1 8)

Im Schlich-
terspruch wird deswegen für die Zukunft ein B etei-
ligungsverfahren in drei Phasen vorgeschlagen : 1 .
Phase : Formulierung de s Ziels − d ann Ab stimmung
darüb er ; 2 . Phase : Entwicklung der Pläne und mögli-
cher Alternativen − d ann Ab stimmung d arüb er; 3 .
Phase : Re alisierung des Großproj ekts mit b egleiten-
der B egründung und Information für die BürgerIn-
nen . (5.)

Wie weit die Regierung derzeitig noch von der
Üb erzeugung entfernt ist, d ass ernst gemeinte Bür-
gerb eteiligung gut für die Willensbildung in der D e-
mokratie sei, zeigt der Ge setzentwurf des Bunde sin-
nenministeriums zur Vereinfachung und B e schleu-
nigung der Planfeststellungsverfahren . D ort wer-
den die Erörterungstermine ins B elieb en der B ehör-
de ge stellt, wenn der Termin erkennb ar eine B efrie-
dungsfunktion nicht erfüllen könne . E s steht eine
drastische Verschlechterung der Bürgerb eteiligung
zu b efürchten . D as zeugt von gehörigem Misstrauen
gegen die BürgerInnen . »Wenn man die Bürger au s-
b o otet, wird das Planfeststellungsverfahren notlei-
dend« .

1 9)

Drittes Zwischenergebnis

Zunächst bleibt fe stzuhalten, d ass dieses Schlich-
tungsverfahren sich der Frage nach seiner Legitima-
tion nicht ernsthaft stellen mu sste . E s war von An-
fang an asymmetrisch (siehe ob en Teil 1 ) angelegt
und wollte und konnte deshalb weder der Regie-
rung noch dem Parlament ernsthaft in die Parade
fahren .

B ei der grundsätzlichen Frage nach der Legiti-
mation solcher Verfahren ist eine wichtige Unter-
scheidung zu treffen : Nach heutiger Rechtslage (de
lege lata) kann ein Schlichtungsverfahren der Regie-
rung und den Parlamenten nachträglich »in die Para-
de fahren« − Politik und Parlament hab en allerdings
das Recht, die s zu ignorieren . Umgekehrt können
sich Politik und Parlamente j ederzeit − wie in Stutt-
gart geschehen − mit einer Schlichtung einverstan-
den erklären und ihr darüb er hinau s − wie in Stutt-
gart nicht ge schehen − Legitimation für verbindli-
che Entscheidungen einräumen .

2 0)

Für die Zukunft (de lege ferend a) wäre e s sehr
wünschenswert, die ob en skizzierten Üb erlegun-
gen rechtlich abzu sichern . Ab er auch d ann wird die
Legitimation solcher Schlichtungsverfahren nur zu
produktiven, mehrheitlich akzeptierten Ergebnis-
sen führen, wenn sie von einem veränderten D emo-
kratieverständnis getragen werden. B edingungen
dafür sind einerseits , neues Vertrauen der BürgerIn-
nen in Politik und Politiker zu generieren

2 1 )

. Und an-
dererseits , d as Sp annungsverhältnis zwischen D e-
mokratie und Rechtsstaat erträglich und verstehb ar
zu machen .

2 2 )

Eine Antwort

Ab schließend gilt es , die eingangs gestellte Leitfrage
zu b e antworten . Die Antwort teilt sich in drei Teile :

1 ) Diese Schlichtung war wegen ihrer Transp arenz
und mediengestützten Öffentlichkeit nicht erfolg-
lo s , weil die Situation nach der Schlichtung anders
ist als vorher.

2 3 )

Die BürgerInnen konnten b ei ge-
nauerem Hinschauen erkennen,
� dass ein gemeinsames Ziel zwischen den streiten-
den Parteien möglich ist, nämlich einen b e sseren,
d . h . zuverlässigen, leistungsfähigen und preiswer-
ten B ahnb etrieb in D eutschland zu verwirklichen;
gleichzeitig wird die Komplexität von Groß-Proj ek-
ten deutlich mit der Folge , d ass sich einfache
Schwarz-Weiß-Lö sungen verbieten und differenzie-
rende Antworten erforderlich werden;
� dass Prote st sich lohnt und das D emonstrations-
recht Wirkung zeigt und den BürgerInnen ein Stück
ihres Ohnmachtgefühls zu nehmen vermag; gleich-
zeitig werden von den Proj ektb etreib ern die Um-
b au arb eiten fortgesetzt und B äume verpflanzt; und
die Ju stiz b eginnt die ersten Strafprozesse gegen Ak-
tivisten von RobinWo od und andere D emonstran-
tInnen;
� d ass auch die Stimmabgab e b ei der Landtagswahl
am 2 7. März keine wirklich verlässliche Option für
o der gegen das Proj ekt S 2 1 eröffnet; denn die Partei-
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s war ein klägliche s Schau spiel, wie der in-
zwischen zurückgetretene Verteidigungs-

minister Freiherr zu Guttenb erg sich verteidigte , als
auf Plagiate in seiner Dissertation hingewie sen wur-
de . Erst hat er die Möglichkeit von Plagiaten strikt
verneint und die Vorwürfe »ab strus« genannt. Als
weitere Vorwürfe kamen, hat er mögliche kleine
Fehler eingeräumt, ab er als Fußnotenprobleme ver-
harmlo st, die in der nächsten Auflage seines Buches
korrigiert werden könnten. Erst als die Plagiate in
die Hunderte gingen und gar nicht mehr zu leugnen
waren, hat er zugestanden, seine Arb eit sei teilweise
Blöd sinn und enthalte ernste Fehler. D ass er ein fal-
sches Ehrenwort üb er selb ständige s Arb eiten abge-
geb en hat, hat der Ehrenmann bis heute nicht offen
eingeräumt.

Freiherr zu Guttenb erg passt b estens in die Tra-
dition seiner Partei und seine s Ministeriums . Vielen
wird noch gut in Erinnerung sein, wie Ministerpräsi-
dent B arschel sein Ehrenwort gab und Bunde skanz-
ler Kohl sein Ehrenwort für wichtiger hielt als sei-
nen Eid aufs Grundge setz . In die se Linie p assen auch
die Lügen von jüdischen Vermächtnissen, mit denen
die hessische CDU ihre schwarzen Kassen geheim
halten wollte , von der Tradition eine s Franz Jo sef
Strauß ganz zu schweigen .

Nicht b e sser steht es mit dem Verteidigungsmi-
nisterium . Die großen KDV-Proze sse hat e s mit Lü-

genstatistiken gewonnen, die das Verfassungsge-
richt in die Irre geführt hab en . 1 97 7/78 wurde die
statistische B asis heimlich radikal verändert und ei-
ne Verweigererflut vorgetäu scht, die es nicht gab .
1 9 84/8 5 wurde die Verlängerung der Zivildienstzeit
mit Lügen üb er angeblich viel längere , ab er in Wahr-
heit nur anders b erechnete Wo chen- und Re serve-
dienstzeiten der Soldaten b egründet. 1 9 8 8 wollte
das Ministerium die Dienstzeit verlängern und log,
es geb e nicht genug Wehrpflichtige . D er Krieg ge-
gen Jugo slawien wurde mit einem angeblichen ser-
bischen »Hufeisenplan« zur Vernichtung der Alb a-
ner im Ko sovo b egründet, auch d as war gelogen . Seit
der deutschen Einigung, die eine Verkleinerung der
Bunde swehr und gleichzeitig viel mehr Wehrpflich-
tige brachte , wurde zu Unrecht b ehauptet, es geb e
no ch ein Mindestmaß an Wehrgerechtigkeit.

Wo es zum Stil des Hauses und der Partei gehört,
die Öffentlichkeit und sogar d as Verfassungsgericht
anzulügen, wundert man sich nicht üb er einen Mi-
nister, der sich mit Plagiaten und einer falschen eh-
renwörtlichen Erklärung wohl doppelt strafb ar ge-
macht hat.

Immerhin hat Verteidigungsminister zu Gutten-
b erg die Bundeswehr zunächst an zwei Punkten ehr-
lich gemacht. Er hat endlich zugegeb en, d ass in Af-
ghanistan Krieg geführt wird , allerdings nicht hin-
zugefügt, d ass unsere Verbündeten die Drogenb o s-

Ulrich Finckh

Lug und Trug und Ehrenworte
Anmerkungen zum Fall Guttenberg

en legen sich parteipolitisch fest, statt gemeinsam
den rechtlichen Rahmen für eine Volksab stimmung
zu schaffen.

2 4)

2) Die Schlichtung war − geme ssen an den selb st ge-
setzten Zielen − nicht erfolgreich .

Weder hat ein Verfahren auf Augenhöhe stattge-
funden (Teil 1 ) , no ch ist eine B efriedung de s Kon-
flikts in der S ache gelungen (Teil 2 ) und e s gibt keine
allgemein akzeptierte Legitimation für die ses Ver-
fahren (Teil 3 ) .
3) Schließlich hat diese Schlichtung den Anspruch
des Schlichters , »ein neues Proj ekt unmittelb arer
D emokratie mit unmittelb arer Transp arenz« (7.)

bzw. ein » Stuttgarter D emokratie-Modell« mit einer
weiten Verbreitung in D eutschland« (15.) zu schaf-

fen, noch nicht erfüllen können
2 5 )

. Ein zukunftsfähi-
ges demokratische s Experiment bräuchte mehr als
diese Schlichtung geb en konnte . D azu sind Verfah-
ren nötig, die in komplexen Streitfragen keine »ob-
j ektive Wahrheit« hervorbringen wollen, sondern ei-
ne mehrheitlich akzeptierb are Lö sung . Nicht »richti-
ge« Entscheidungen, sondern an nachhaltiger Ent-
wicklung orientierte demokratische Verfahren b e-
frieden und b eleb en die D emokratie .

2 6)

Dr. Werner Glenewinkel istMedia tor und Vorsitzen-

der der Zen tralstelle KDV.

schau . de) , dass die Zustimmung zu S 2 1 von 3 5 auf 5 4 Prozent ge-
stiegen sei.

2 4) Winfried Kretschmann, Interview in SZ, 3 0 . 1 0 . 2 0 1 0 , b aut vor. Ei-
nerseits sagt er: »D e shalb halte ich den Spruch de s Volkes eb en
auch für die einzige Lö sung zur B efriedung des Konflikte s . « Und
andererseits : »M an sollte keine Versprechen abgeb en, von denen
man nicht weiß , ob man sie halten kann. (. . .) Für einen direkten
Ausstieg hätten wir nach der Wahl keine Mehrheit. Alle anderen
Parteien sind für Stuttgart 2 1 , auch die SPD . « Hirsch − a. a. O . , Fuß-
note 1 4 − meint, dass die D emokratie ein sich ständig verändern-
der Prozess sei, b ei dem Bürger nicht als Störer, sondern als Res-
source gesehen werden sollten . Mit Blick auf die politischen Par-

teien fügt er hinzu : »D ie Politik muss den Bürger ernst nehmen, so
wie er ist. « Die »Parteien führen das Stück »Parlamentarische D e-
mokratie« auf und merken nicht, dass sie dab ei immer mehr unter
sich bleib en« .

2 5 ) Zielke − a. a. O . Fußnote 1 1 − meint, S 2 1 sei ein »p o stdemokrati-
sches Lehrstück« , das nicht als Mo dell künftiger demokratischer
Praxis b ei Großproj ekten herhalten könne . » So darf es sich nicht
ab spielen, wenn D emokratie nicht no ch mehr Sub stanz verlieren
soll. «

2 6) Gemeint sind Verfahren, die bürgerschaftliche Partizip ation for-
dern und fördern - von Planungszellen bis zu Zukunftswerkstät-
ten, die sich als » Geburtshelfer einer D emokratie« verstehen, »die
zwar oft verspro chen und viel b espro chen wurde , ab er bisher
no ch nie und nirgendwo zu wirklichem Leb en erwacht ist. « Ro-
b ert Jungk/Norb ert R. Müller: Zukunftswerkstätten − Mit Phanta-
sie gegen Routine und Re signation . « München 1 9 9 5 , S . 1 89


